










































Anlage 1  

 

Verzeichnis 

der im Stadtgebiet Ebern liegenden gemeindlichen FRIEDHÖFE 

 

 

 

 

  

Lfd. Nr. Name des Stadtteils  

01. Albersdorf  

02. Bischwind a. R.  

03. Bramberg  

04. Brünn  

05. Ebern  

06. Eichelberg  

07. Eyrichshof  

08. Fischbach  

09. Frickendorf  

10. Heubach  

11. Jesserndorf  

12. Neuses a. R.  

13.  Reutersbrunn  

14. Unterpreppach  

15. Vorbach  



 

Anlage 2  

 

Verzeichnis  

der im Stadtgebiet Ebern liegenden gemeindlichen LEICHENHÄUSER 

 

Lfd. Nr. Name des Stadtteils  

01. Albersdorf  

02. Bischwind a. R.  

03. Bramberg  

04. Brünn  

05. Ebern  

06. Eichelberg  

07. Eyrichshof  

08. Fischbach  

09. Frickendorf  

10. Heubach  

11. Jesserndorf  

12. Unterpreppach  

13. Vorbach  

 

  



Anlage 3 

Anlage zu § 19 Abs. 5 

 

Leitfaden zur Nutzung der Urnenplätze und Urnenanlage Stele 
 
Die Urnenplätze (eingeschlossen der Urnenanlage Baum) und die Urnengrabanlage Stele sind pflegefreie 
Urnengrabstätten. 
Die gestalterische Einheit und die würdevolle Wirkung der Anlagen im Gesamtbild soll gewahrt werden. 
Aus diesem Grunde wurden für die Gestaltung der Platten und für das individuelle Schmücken der 
einzelnen Grabstätten folgende Festlegungen getroffen, deren Einhaltung verbindlich ist: 
 

1. Die Größe und Oberfläche der Abdeckungen darf nicht verändert werden. Die Grabstätten werden mit 
Steinplatten aus Granit mit den Maßen 40 cm x 40 cm abgedeckt. 

 
2. Zur Beschriftung ist einheitlich der der Schrifttyp Revant Patina Dunkelbraun/Hell gebürstet als  

Bronzeguss (Einzelbuchstaben oder Schriftzug) vorgegeben. Die Schrift wird auf die vorhandenen 
Granitplatten aufgesetzt. 

 
 

3. Auf die Granitplatte wird standartmäßig der Nachname und Vorname sowie die Geburts- und 
Sterbedaten   aufgesetzt. Der Nachname wird nur in Großbuchstaben ausgeführt, der Vorname wird 
groß/klein geschrieben. 
Geburts- und Sterbedaten werden mit Tag, Monat und Jahr angegeben. Darüber hinaus gehende 

Texte  
und Zeichen sind nicht möglich. 

 
4. Die Schriftgröße der Namen beträgt 40 mm; die Geburts- sowie Sterbedaten werden in der Größe 
35 mm  

aufgesetzt. Bei Verstorbenen mit unterschiedlichen oder außergewöhnlich langen Namen kann 
mit Ausnahmegenehmigung der Friedhofsverwaltung eine kleinere Schriftgröße gewählt werden. 

 
5. Die Grabplätze bieten die Möglichkeit der Einzel- sowie Doppelbelegung. Die Belegungsart (Einfach- 
oder  

Mehrfachbelegung) muss vor der ersten Bestattung verbindlich festgelegt werden, damit die 
Beschriftung  

ordnungsgemäß platziert werden kann. 
 
6. Die Beschriftung der Platten erfolgt auf Veranlassung und Kosten des Nutzungsberechtigten.  

Die Kosten sind nicht in der Grabgebühr einbegriffen. 
 

7. Das Abstellen von Grabschmuck und Grabdekorationen jeglicher Art sind untersagt. Dazu zählen  
insbesondere auch Kerzen, Figuren, Laternen, Blumengestecke u. Ä. Dem Verbot der Aufstellung von  
Grabschmuck liegt die Pflege durch das Friedhofspersonal, das einheitliche Bild der Anlagen, die  
Beschädigung der Platten durch Kerzenreste und andere Dekorationen sowie die Beeinträchtigung der 

direkt  
anliegenden Grabstätten zugrunde. 
Das Ablegen von Kränzen und Blumenschmuck im Rahmen von Bestattungen ist zulässig. Dieser ist  
innerhalb von vier Wochen nach der Bestattung vollständig zu entfernen. 

 
 
 

Nachfolgend aufgeführt sind beispielhafte Schriftsätze und Schriftmuster: 

 

 

Standartschrift:   MEIER  = 40 mm nur Großbuchstaben 

    Max  = 35 mm Anfangsbuchstabe groß, sonst klein 

    *2.8.1940 = 35 mm 

    +19.10.2023 = 35 mm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSTERMANN 

Max 
1.11.1936 

25.4.2021 

MUSTERMANN 

Max 
1.11.1936 

25.4.2021 

MUSTERMANN 
 

Max 
1.11.1936 

25.4.2021 
 

Ingrid 
3.3.1945 

25.4.2023 

MUSTERMANN 

Max 
1.11.1936 

25.4.2021 
 

MÜLLER 

Ingrid 
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25.4.2023 

MÜLLER- 

MUSTERMANN 

Max 
1.11.1936 

25.4.2021 
 

MUSTER-MÜLLER 

Inge 
1.11.1936 

25.4.2021 
 

MÜLLER 

Hermann 
3.3.1945 

25.4.2023 
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Anlage 4 

 

Anlage zu § 19 Abs. 6 

 

Leitfaden zur Nutzung des halbanonymen Urnenfeldes  
Friedhof Ebern 
 
Die Gräber im halbanonymen Urnenfeld sind pflegefreie Grabstätten. 
Die gestalterische Einheit und die würdevolle Wirkung des Feldes im Gesamtbild soll gewahrt werden. 
Aus diesem Grunde wurden für die Gestaltung der Schilder am Steinfindling und dem Ablegen von 
Grabschmuck folgende Festlegungen getroffen, deren Einhaltung verbindlich ist: 
 

1. Die Größe der Schilder beträgt 12 cm x 8 cm. 
 
2. Die Messingschilder werden von der Stadt Ebern bereitgestellt und können bei der 
Friedhofsverwaltung  

  (Verwaltungsgemeinschaft Ebern) abgeholt werden. 
 

3. Zur Beschriftung ist einheitlich der der Schrifttyp Doppelkontur 00 313 020 Gravograph 
vorgegeben.  
Die Schrift wird in die Schildchen eingraviert. 
 
 

4. In das Schild wird standartmäßig der Vorname und Nachname sowie das Geburts- und Sterbedatum 
eingraviert. Die Gravur von Geburts- und Sterbedatum ist optional. Bei den Namen werden die 
Anfangsbuchstaben groß, alle anderen Buchstaben klein geschrieben. 
Geburts- und Sterbedaten werden mit Tag, Monat und Jahr angegeben. Darüber hinaus gehende 
Ornamente und Zeichen sind in Absprache mit der Friedhofsverwaltung möglich. 
 
5. Die Schriftgröße der Namen und Daten ist in Abhängigkeit des optischen Gesamteindrucks und der 
Anzahl der benötigten Buchstaben und Ziffern zu wählen.  
Bei Verstorbenen mit außergewöhnlich langen Namen kann eine kleinere Schriftgröße gewählt werden. 
 
6. Die Beschriftung der Schilder erfolgt auf Kosten des Nutzungsberechtigten. Die Kosten sind nicht in 
der Grabgebühr einbegriffen. 

 
7. Die Anbringung der Schildchen am Steinfindling erfolgt durch das Friedhofspersonal der Stadt Ebern. 

 
8. Das Abstellen von Grabschmuck und Grabdekorationen jeglicher Art sind untersagt. 
Das Ablegen von Kränzen und Blumenschmuck im Rahmen von Bestattungen ist zulässig. Dieser ist  
innerhalb von vier Wochen nach der Bestattung vollständig zu entfernen. 

 
 
 

Nachfolgend aufgeführt sind beispielhafte Schriftsätze und Schriftmuster: 

 

 

Standartschrift:   Max  = Anfangsbuchstabe groß, sonst klein 

    Meier  = Anfangsbuchstabe groß, sonst klein 

    *2.8.1940 = Geburtsdatum mit Stern 

    +19.10.2023 = Sterbedatum mit Kreuz 
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12 cm 

Max Müller-Muster 
 1.11.1936 
 25.4.2021 

Max 
Mustermann-Müller 

 1.11.1936 
 25.4.2021

Max Mustermann 
 1.11.1936 
 25.4.2021 

Max  

Mustermann 
 

1.11.1936   25.4.2021 

Max 

Mustermann 

Max Mustermann 

Max Mustermann 
 

 1.11.1936    25.4.2021 



Anlage 5 

 

Anlage zu § 19 Abs. 7 

 

Leitfaden zur Nutzung der Urnenanlage Eichelberg (Stele) 
Friedhof Eichelberg 
 
Die Urnengrabanlage Eichelberg ist eine pflegefreie Grabstätte. 
Die gestalterische Einheit und die würdevolle Wirkung der Anlage im Gesamtbild soll gewahrt werden. 
Aus diesem Grund wurden für die Gestaltung der Schilder und für das individuelle Schmücken der 
einzelnen Grabstätten folgende Festlegungen getroffen, deren Einhaltung verbindlich ist: 
 

1. Die Größe der Schilder beträgt 17 cm x 17 cm. 
 
2. Die Metallschilder sind im Material Aluminium zu besorgen. 
 
3. Zur Beschriftung ist einheitlich der Schrifttyp B 3911 oder B 3908 vorgegeben. Die Schrift wird in die 
Schilder eingraviert. 
 
 

4. In das Schild wird standartmäßig der Vorname und Nachname, sowie die Geburts- und Sterbedaten 
eingraviert. Bei den Namen werden die Anfangsbuchstaben groß, alle anderen Buchstaben klein 
geschrieben. 
Geburts- und Sterbedaten werden mit Tag, Monat und Jahr angegeben. Darüber hinaus gehende 
Ornamente und Zeichen sind in Absprache mit der Friedhofsverwaltung möglich. 
 
5. Die Schriftgröße der Namen ist in Abhängigkeit des optischen Gesamteindrucks und der Anzahl der 
benötigten Buchstaben und Ziffern zu wählen.  
Bei Verstorbenen mit außergewöhnlich langen Namen kann eine kleinere Schriftgröße gewählt werden. 

 
6. Die Besorgung und Beschriftung der Schilder erfolgt auf Veranlassung und Kosten des 
Nutzungsberechtigten. Die Kosten sind nicht in der Grabgebühr einbegriffen. 

 
7. Das Abstellen von Grabschmuck und Grabdekorationen jeglicher Art sind untersagt. 
Das Ablegen von Kränzen und Blumenschmuck im Rahmen von Bestattungen ist zulässig. Dieser ist 
innerhalb von vier Wochen nach der Bestattung vollständig zu entfernen. 

 
 
 

Nachfolgend aufgeführt sind beispielhafte Schriftsätze und Schriftmuster: 

 

Standartschrift: 

    Max  = Anfangsbuchstabe groß, sonst klein 

    Meier  = Anfangsbuchstabe groß, sonst klein 

    *2.8.1940 = Geburtsdatum mit Stern 

    +19.10.2023 = Sterbedatum mit Kreuz 
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